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Beschlussvorschlag:
1.  Die während der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB und den 
Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen hat die Gemeinde Stepenitztal unter Beachtung des Abwägungsgebotes mit 
folgendem Ergebnis, wie im Abwägungsvorschlag (Anlage 1) dargestellt, geprüft. Es ergeben 
sich:
-  zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
-  teilweise zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen,
-  nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde 
Stepenitztal zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2.  Das Amt Grevesmühlen-Land wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. 
Stellungnahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in 
Kenntnis zu setzen.

  

Sachverhalt:
Die Gemeinde Stepenitztal stellt die Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 
BauGB auf, um weitere Flächen für eine Wohnbebauung vorzubereiten und somit den 
südöstlichen Ortseingangsbereich der der Ortslage Gostorf abzurunden. Aufgrund der 
vorliegenden Voraussetzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 5 BauGB hat sich die 
Gemeinde Stepenitztal für die Aufstellung einer Ergänzungssatzung entschieden. Mit dieser 
Satzung wird der sog. im Zusammenhang bebaute Ortsteil um die mit der Satzung erfassten 
Flächen ergänzt. Hinsichtlich der planungsrechtlichen Zulässigkeiten sind mit Rechtskraft der 
Satzung Vorhaben zulässig, welche den Festsetzungen dieser Satzung entsprechen. 
Darüber hinaus gelten die Anforderungen des § 34 BauGB.
Die Gemeinde Stepenitztal hat sich im Rahmen der Abwägung der zum Entwurf 
eingegangenen Stellungnahmen erneut mit den Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
beschäftigt. Zum Entwurf der Ergänzungssatzung waren zum Ausgleich der Eingriffe in Natur 
und Landschaft externe Maßnahmen vorgesehen. Externe Kompensationsmaßnahmen 
werden in der Satzung nicht berücksichtigt. Der für den Eingriff in Natur und Landschaft 
erforderliche Bedarf an KFÄ wird maßgeblich über den Kauf von Ökopunkten ausgeglichen. 
Es werden Ökopunkte aus der Landschaftszone „Höhenrücken und Mecklenburgische 
Seenplatte“ in Höhe des erforderlichen Bedarfs an KFÄ von der Landesforst M-V gekauft. 
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Die vertragliche Sicherung des Kaufs der Ökopunkte ist bis zum Satzungsbeschluss 
darzustellen. Zur Sicherung der vorhandenen, gesetzlich geschützten Bäume wird ein 
Zufahrtsbereich für das östliche Grundstück innerhalb der Ergänzungssatzung festgesetzt. 
Die erforderlichen Abstände sind gegeben. Die Belange des Baumschutzes werden 
berücksichtigt.

Die Gemeinde Stepenitztal hat die im Planverfahren eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen gesammelt, bewertet und gewichtet.
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Stellungnahmen,
- teilweise zu berücksichtigende Stellungnahmen und
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Darüber hinaus liegen Stellungnahmen vor, die keine abwägungserheblichen Belange 
beinhalten und somit zur Kenntnis genommen werden.
Die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage 
als Anlage beigefügt.
  

Finanzielle Auswirkungen:
Sämtliche anfallende Koste werden von den Bauherren/Grundstückseigentümern 
übernommen. Für die Gemeinde entstehen keine Kosten. 

Anlage/n:
- Tabellarische Zusammenstellung eingegangener Stellungnahmen mit 

Abwägungsvorschlägen
   

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die vorliegenden Entwurfsunterlagen werden zur Kenntnis genommen. Die 

Stellungnahmen der einzelnen Fachdienste werden im Folgenden behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu A1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde auf 

keine entgegenstehenden Belange hinweist. 

 

Zu A2. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Zweckverband wurde gemäß § 3 Abs. 

2 BauGB beteiligt. Die Stellungnahme des Zweckverbandes liegt vor. Die Behandlung 

der Stellungnahme des Zweckverbandes erfolgt unter II.11. Die Trinkwasserversorgung 

ist gesichert. 

 

Zu A3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme des Zweckverbandes wird 

unter II.11 behandelt. Die Abwasserentsorgung ist gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu A4. 

Gemäß § 2 Abs. 2 Niederschlagswassersatzung des Zweckverbandes gilt u.a. das von 

Dach- und Terrassenflächen und nicht im häufigen Wechsel benutzte Parkflächen 

anfallende NSW als gering verschmutzt. Unbelastetes und gering verschmutztes NSW 

soll gemäß § 3 Abs. 1 Niederschlagswassersatzung auf den Grundstücksflächen versickert 

werden, auf denen es anfällt. Hierfür sind die Bauherren selbst verantwortlich. Die 

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu A5. 

Die Hinweise werden beachtet und in den Satzungsunterlagen ergänzt. 

 

Zu B1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 

Belange hinweist und keine Forderungen oder Hinweise seitens der Unteren Abfall- und 

Bodenschutzbehörde mitgeteilt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu C1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Stellungnahme auf entgegenstehende Belange 

hinweist, die im Rahmen der bauplanerischen Abwägung berücksichtigt werden müssen. 

 

Zu C2. 

Zu den externen Kompensationsmaßnahmen sind Abstimmungen erfolgt. Externe 

Kompensationsmaßnahmen werden nicht berücksichtigt. Der für den Eingriff in Natur 

und Landschaft erforderliche Bedarf an KFÄ wird über den Kauf von Ökopunkten 

ausgeglichen. Es werden Ökopunkte aus der Landschaftszone „Höhenrücken und 

Mecklenburgische Seenplatte“ in Höhe des erforderlichen Bedarfs an KFÄ von der 

Landesforst M-V als Ausgleichsmaßnahme genutzt. Seitens der Antragsteller liegen 

Verträge vor. Laut Vertragsgegenstand hat die Untere Naturschutzbehörde des 

Landkreises Nordwestmecklenburg dem Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft 

durch den Erwerb von insgesamt 1.050 Kompensationsflächenäquivalenten aus der 

Ökokontomaßnahme „Dauerhafter Nutzungsverzicht Talkenbruch“ mit Datum vom 

15.10.2015 zugestimmt. Die Landesfort M-V verpflichtet sich, den Vorhabensträgern die 

benötigten Ökopunkte in Höhe von insgesamt 1.050 aus der oben genannten 

Ökokontomaßnahme zur Verfügung zu stellen. Die Verträge mit den privaten 

Grundstückseigentümern und Vorteilsnehmern und der Forst liegen vor. Der gemäß 

Eingriffs-/Ausgleichsregelung ermittelte Bedarf an Kompensationsflächenäquivalenten 

wird insgesamt dadurch als erbracht angesehen, dass zusätzlich auf den Grundstücken 

Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern erfolgen, die über die Qualität der 

Gartennutzung hinausgehen. Das Defizit zwischen den erworbenen Kompensations-

flächenäquivalenten und dem Eingriffsumfang wird somit durch Anpflanzungen auf den 

Grundstücken ausgeglichen werden können.   

 

Zu C3. 

Die vorhandenen Bäume der Baumreihe nördlich des Pappelweges wurden geprüft und 

aufgenommen. In der Satzung wird ein Zufahrtsbereich von maximal 5 m mittig zwischen 

dem westlichen und mittleren Baum festgesetzt. Es ergeben sich Abstände zwischen den 

Kronen von ca. 8 m. Die entsprechende Festsetzung wird dahingehend ergänzt, dass die 

Anlage von Zufahrten im Wurzelbereich (Kronentraufe zuzüglich 1,5 m) der 

straßenbegleitenden Bäume unzulässig ist. Somit ergeben sich Zufahrtsbereiche von  

4,30 m bis 4,90 m. Die Wurzelschutzbereiche werden somit zukünftig ausreichend 

gesichert. Auf die Darstellung der Wurzelschutzbereiche kann aus Sicht der Gemeinde 

Stepenitztal verzichtet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu C4. 

Da keine Hinweise o.ä. mitgeteilt wurden, geht die Gemeinde Stepenitztal davon aus, dass 

die Ergänzungssatzung mit den Belangen des Artenschutzes vereinbar ist. 

 

Zu D1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine 

entgegenstehenden Belange hinweist und seitens der Unteren Immissionsschutzbehörde 

keine weiteren Hinweise oder Anregungen vorgebracht werden. 

 

Zu E1. 

Die Rechtgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu F1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Kommunalaufsicht keine 

Bedenken oder Vorbehalte vorgebracht werden. Kosten für die Gemeinde entstehen durch 

die Aufstellung der Ergänzungssatzung nicht. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu G1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Fachdienstes 

Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr keine Hinweise und Bedenken bestehen. 

 

Zu H1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Fachdienstes Öffentliche 

Gesundheit keine Hinweise und Bedenken bestehen. 

 

Zu I1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Fachdienstes 

Bauordnung und Gebäudemanagement keine Hinweise und Bedenken bestehen. 

 

Zu J1. 

Die Stellungnahme des Fachdienstes Bauordnung und Planung wird im Folgenden 

behandelt. 

 

Zu J2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde Stepenitztal sieht die 

Anforderungen durch die Ergänzungssatzung als erfüllt an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

Zu J3. 

Die bauordnungsrechtlichen Belange des Brandschutzes sind im nachgelagerten 

Baugenehmigungsverfahren zu prüfen.  

 

 

Zu J4. 

Die Löschwasserversorgung kann gesichert werden. Unmittelbar südöstlich des 

Geltungsbereiches ist ein Hydrant vorhanden, der eine Durchflussmenge von 66 m³/h 

absichern kann. Eine Messung erfolgte am 16.10.2015 durch den Zweckverband. Der 

Hydrant ist vertraglich noch nicht gebunden. Der Hydrant soll Bestandteil der 

Sondervereinbarung mit der Gemeinde Stepenitztal zur Bereitstellung von Löschwasser 

aus Hydranten des Zweckverbandes werden. Nach Abschluss der vertraglichen Regelung 

zwischen der Gemeinde und dem Zweckverband ist die Löschwasserversorgung gesichert. 

Der Vertragsabschluss hat vor Satzungsbeschluss zu erfolgen. 

 

Zu J5. 

Planungsgrundlage für die Löschwasserversorgung und den Löschwasserbedarf für den 

Grundschutz stellt das DVGW-Arbeitsblatt W 405 dar. Die mitgeteilten Hinweise werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Zu J6. 

Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Die ausreichende 

Löschwasserversorgung kann über einen Hydranten gesichert werden, sobald dieser 

vertraglich gebunden ist. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu J7. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zu Kenntnis genommen. 

 

Zu J8. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass keine Hinweise zur Präambel, den 

Verfahrensvermerken und den Rechtsbezügen vorgebracht werden. 

 

Zu J9. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die GRZ wird einheitlich auf 0,3 festgesetzt. Es wird 

davon ausgegangen, dass 0,3 aufgrund der Örtlichkeit genügen. Deshalb wird in der 

Eingriffs-/Ausgleichsregelung auch nur der Wert von 0,3 für den Eingriff berücksichtigt 

und bewertet.  

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu J10. 

Die Gemeinde Stepenitztal orientiert hinsichtlich der Baugrenzen auch auf die gegenüber 

dem Pappelweg liegende Bebauung. Auf dieser Straßenseite beträgt der Abstand 

zwischen Hauptnutzung und Verkehrsfläche ca. 8 m bis 10 m. Die Gemeinde hält an der 

getroffenen Festsetzung der Baugrenzen innerhalb der Ergänzungssatzung fest, um 

ähnliche Zulässigkeitsvoraussetzungen auf beiden Straßenseiten des Pappelweges zu 

schaffen. Die Festsetzung der Baugrenzen entspricht dem Maßstab, der sich aus der 

näheren Umgebung beidseitig des Pappelweges ergibt. 

 

Zu J11. 

Die Begründung wird hinsichtlich der erforderlichen Punkte ergänzt. 

 

Zu J12. 

Da keine Regelung zu Nebenanlagen getroffen wird, sind Nebenanalagen auch außerhalb 

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Nebenanlagen sind auch auf den bereits 

bebauten Grundstücken auf rückwärtigen Grundstücksflächen vorhanden. Die Gemeinde 

trifft die Aussage, dass Nebenanlagen zwischen Straße und Hauptgebäude unzulässig 

sind.  

 

Zu J13. 

Die Stellungnahme des Kataster und Vermessungsamtes wird unter II.1a behandelt. 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Aufnahme- und Sicherungspunkte des 

Lagenetzes im Satzungsgebiet vorhanden sind und das Kataster- und Vermessungsamt 

keine Einwände oder Bedenken äußert. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt die mitgeteilten Hinweise zur Kenntnis. Auf die Sicherung von 

Grenzpunkten ist zu achten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Zu den Ausgleichsmaßnahmen sind Abstimmungen erfolgt. Interne und externe 

Kompensationsmaßnahmen werden nicht berücksichtig. Der für den Eingriff in Natur und 

Landschaft erforderliche Bedarf an KFÄ wird über den Kauf von Ökopunkten 

ausgeglichen. Es werden Ökopunkte aus der Landschaftszone „Höhenrücken und 

Mecklenburgische Seenplatte“ in Höhe des erforderlichen Bedarfs an KFÄ von der 

Landesforst M-V als Ausgleichsmaßnahme genutzt. Seitens der Antragsteller liegen 

Verträge vor. Laut Vertragsgegenstand hat die Untere Naturschutzbehörde des 

Landkreises Nordwestmecklenburg dem Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft 

durch den Erwerb von insgesamt 1.050 Kompensationsflächenäquivalenten aus der 

Ökokontomaßnahme „Dauerhafter Nutzungsverzicht Talkenbruch“ mit Datum vom 

15.10.2015 zugestimmt. Die Landesfort M-V verpflichtet sich, den Vorhabensträgern die 

benötigten Ökopunkte in Höhe von insgesamt 1.050 aus der oben genannten 

Ökokontomaßnahme zur Verfügung zu stellen. Die Verträge mit den privaten 

Grundstückseigentümern und Vorteilsnehmern und der Forst liegen vor. Der gemäß 

Eingriffs-/Ausgleichsregelung ermittelte Bedarf an Kompensationsflächenäquivalenten 

wird insgesamt dadurch als erbracht angesehen, dass zusätzlich auf den Grundstücken 

Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern erfolgen, die über die Qualität der 

Gartennutzung hinausgehen. Das Defizit zwischen den erworbenen Kompensations-

flächenäquivalenten und dem Eingriffsumfang wird somit durch Anpflanzungen auf den 

Grundstücken ausgeglichen werden können.   

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass sich das Satzungsgebiet in keinem 

Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange des StALU nach 

Naturschutzausführungsgesetzt betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass keine wasserwirtschaftlichen 

Bedenken seitens des StALU bestehen. 

 

Zu 5. 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern wurde 

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt, hat jedoch keine Stellungnahme zum Entwurf der 

Satzung abgegeben. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat in seiner Stellungnahme 

vom 11.09.2015 keine Hinweise gegeben, dass im Bereich der Ergänzungssatzung 

Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen vorhanden sind. Die Gemeinde geht daher 

davon aus, dass im Bereich der Ergänzungssatzung keine Altlasten- bzw. 

Altlastenverdachtsflächen vorliegen. 

Der mitgeteilte Hinwies wird zur Kenntnis genommen. Dieser ist bereits in den 

Hinweisen der Ergänzungssatzung vorhanden. 

 

Zu 6. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens des StALU keine 

immissionsschutz- und abfallrechtlichen Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu1. 

Die Beurteilungsgrundlagen und die vorgelegten Unterlagen und Planungsziele werden 

zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 3. 

Das Bewertungsergebnis wird berücksichtigt. Die Begründung ist zu ergänzen. 

Die Gemeinde geht davon aus, dass im Geltungsbereich der Ergänzungssatzung 2 

Wohnungen (je Wohngebäude 1 Wohnung) realisiert werden. Die Gemeinde beabsichtigt 

dennoch, 2 Wohnungen je Wohngebäude als Höchstmaß festzusetzen, um Möglichkeiten 

für Mehrgenerationenwohnen zu schaffen. Die Gemeinde schätzt weiterhin ein, dass die 

Festsetzung einer Wohnung innerhalb eines Wohngebäudes als Höchstmaß 

unverhältnismäßig wäre. Die Festsetzung bleibt bestehen. Für die Kapazitätsbetrachtung 

wird jedoch von 2 Wohnungen für den Geltungsbereich der Ergänzungssatzung 

ausgegangen. 

 

Zu 4. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Die Satzungsunterlagen werden durch die Gemeinde über das Amt Grevesmühlen Land 

übergeben. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass keine bergbaulichen Belange nach 

BBergG sowie nach EnWG berührt sind. Die Gemeinde nimmt weiterhin zur Kenntnis, 

dass für den Bereich der Ergänzungssatzung derzeit keine Bergbauberechtigungen oder 

Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vorliegen. Da keine Einwände 

vorgebracht werden geht die Gemeinde davon aus, dass keine Einwände des Bergamtes 

Stralsund zur Ergänzungssatzung bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt für Umwelt, 

Naturschutz und Geologie keine Stellungnahme zum Entwurf der Ergänzungssatzung 

abgibt. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass das LUNG keine Bedenken gegen die 

Satzung hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass die getroffenen Aussagen des 

Zweckverbandes bereits in die Begründung eingeflossen sind. Da der Zweckverband 

keine aktuellen Anlagenbestände überreicht hat, werden die am 23.04.2013 vom 

Zweckverband mitgeteilten Leitungsbestände in dem Lageplan ergänzt. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass die Grundstücke innerhalb des 

Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung dem Anschluss- und Benutzungszwang 

unterliegen und beitragspflichtig sind.  

 

Zu 3. 

Dem Zweckverband liegt ein Antrag zur Aufnahme des Hydranten Nr. 237 ab 01.01.2016 

in die Vereinbarung mit der Gemeinde Stepenitztal vor. Der Hydrant Nr. 237 kann eine 

Durchflussmenge von 66 m³/h absichern. Die Hydranten 237 und 239 werden gemäß 

Anlage dieser Stellungnahme im Lageplan dargestellt. Nach Abschluss der vertraglichen 

Regelung zwischen der Gemeinde und dem Zweckverband ist die Löschwasserversorgung 

gesichert. Der Vertragsabschluss hat vor Satzungsbeschluss zu erfolgen. Eine andere 

Möglichkeit zur Sicherung des Löschwasserbedarfes ist gemäß Stellungnahme der Stadt 

Grevesmühlen - SG Ordnungsangelegenheiten nicht gegeben. 

 

Zu 4. 

Mit der vorliegenden Satzung entstehen keine Kosten für den Zweckverband 

Grevesmühlen. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens der E.DIS AG keine 

Bedenken gegen die Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen. 

 

Zu 2. 

Der mitgeteilte Anlagenbestand wird in die Satzungsunterlagen übernommen. Es wird 

beachtet, dass dies keine Einweisung darstellt. 

 

Zu 3. 

Die Anforderungen und Hinweise werden im Rahmen der Erschließungsplanung beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Bepflanzungen im öffentlichen Raum sind nicht vorgesehen. Der Hinweis wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Der Hinweis wird beachtet und in der Begründung ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Der Hinweis, dass sich im Plangebiet Versorgungsanlagen der HanseWerk AG befinden, 

wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Lage der Versorgungsanlagen wird nachrichtlich in die Unterlagen der 

Ergänzungssatzung übernommen. 

 

Zu 3. 

Die Anforderungen des Versorgers sind zu beachten. Die Begründung ist zu ergänzen. 

 

Zu 4. 

Inwiefern ein Anschluss an das Satzungsgebiet erfolgen kann, ist zwischen den Bauherren 

und dem Versorgungsunternehmen abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal geht davon aus, dass auch die inhaltlichen Festsetzungen 

vorlagen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen der 50Hertz Transmission 

GmbH im Bereich der Ergänzungssatzung vorhanden oder in nächster Zeit geplant sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass sich im Bereich der 

Ergänzungssatzung keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des 

Landes M-V befinden. Das angehangene Merkblatt wird zur Kenntnis genommen. 

Der Landkreis Nordwestmecklenburg wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt und teilte 

mit Stellungnahme vom 25.08.2015 mit, dass sich im Geltungsbereich der Satzung keine 

Aufnahme- und Sicherungspunkte befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass durch das Vorhaben keine Bau- und 

Kunstdenkmale berührt sind und, dass im Bereich der Ergänzungssatzung keine 

Bodendenkmale bekannt sind. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird beachtet. Ein entsprechender Hinweis ist in den Unterlagen zur 

Ergänzungssatzung bereits enthalten. 

 

Zu 3. 

Die gesetzlichen Grundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Forstamtes der 

Ergänzungssatzung zugestimmt wird. Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass keine 

Waldflächen betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme wird im Folgenden behandelt. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass aus Sicht der landesrelevanten 

Gefahrenabwehr beim Brand- und Katastrophenschutz keine Bedenken bestehen. Die 

Gemeinde Stepenitztal schätzt ein, alle Behörden und sonstige Träger öffentlicher 

Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, am Entwurf der 

Ergänzungssatzung beteiligt zu haben. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Der bereits in den Entwurfsunterlagen enthaltene 

Hinweis wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass durch die Ergänzungssatzung keine 

Belange des Wasser- und Bodenverbandes betroffen sind. Die Gemeinde geht daher 

davon aus, dass nicht nur keine grundsätzlichen Bedenken, sondern generell keine 

Bedenken seitens des WBV zur Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.  

Die Gemeinde Stepenitztal berücksichtigt, dass der Grundschutz über den Hydranten 237 

(unmittelbar südöstlich des Geltungsbereiches der Ergänzungssatzung) gewährleistet 

werden kann. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Stepenitztal berücksichtigt, dass der Hydrant Nr. 237 erst vertraglich 

gebunden sein muss, um zur Löschwasserentnahme genutzt werden zu können. Die 

Gemeinde Stepenitztal schätzt ein, dass eine vertragliche Einigung mit dem 

Zweckverband getroffen werden kann. Der Vertragsabschluss als Bedingung zur 

Sicherung der Löschwasserbereitstellung hat vor Satzungsbeschluss zu erfolgen. Der 

Antrag zur Aufnahme in den Vertrag ab 01.01.2016 ist dieser Stellungnahme angehangen 

und wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass keine Flächen der Landgesellschaft 

M-V im Bereich der Ergänzungssatzung liegen und keine Belange der Landgesellschaft 

M-V betroffen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Stadt Grevesmühlen 

keine Anregungen zur Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen und keine 

wahrzunehmenden nachbarschaftlichen Belange durch die Planung berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Gemeinde Bernstorf 

keine Anregungen und Bedenken zur Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal 

bestehen und keine wahrzunehmenden nachbarschaftlichen Belange durch die Planung 

berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der dem Amt Rehna angehörenden 

Gemeinden keine Bedenken gegen die Ergänzungssatzung bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass weder Anregungen noch Bedenken 

seitens der Gemeinde Grieben vorgebracht werden. Die Gemeinde Stepenitztal geht daher 

davon aus, dass keine Bedenken seitens der Gemeinde Grieben gegen die 

Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass weder Anregungen noch Bedenken 

seitens der Gemeinde Menzendorf vorgebracht werden. Die Gemeinde Stepenitztal geht 

daher davon aus, dass keine Bedenken seitens der Gemeinde Menzendorf gegen die 

Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass die Stadt Schönberg durch die 

Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal nicht in ihren Belangen betroffen ist und 

weder Anregungen noch Bedenken vorgebracht werden. Die Gemeinde Stepenitztal geht 

daher davon aus, dass keine Bedenken seitens der Stadt Schönberg gegen die 

Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Stadt Dassow keine 

Anregungen oder Bedenken zur Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Stepenitztal nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Gemeinde Roggenstorf 

keine Anregungen zur Ergänzungssatzung der Gemeinde Stepenitztal bestehen und keine 

wahrzunehmenden nachbarschaftlichen Belange durch die Planung berührt werden. 
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